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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 11.12.2024 beteiligten Sie die Leipziger Wasserwerke (LWW) als Träger öffentlicher 
Belange zum o. g. Vorhaben. Zu den seit 21.01.2025 auf buergerbeteiligung.sachsen.de zur Verfügung 
stehen Unterlagen nehmen die LWW als Träger öffentlicher Belange nachfolgend Stellung. 
 
Trinkwasserversorgung 
Die errichtete Zufahrt für den Einkaufsmarkt im Norden des Geltungsbereiches soll auch der Erschließung 
des Wohngebietes dienen. Hier ist ein Trinwasserringschluss für die Trink- und Löschwasserversorgung 
der Wohnbebauung und des Sportplatzes einzuordnen. Die Anbindepunkte für den Ringschluss befinden 
sich an den Trinkwasserleitungen DN 200 AZ in der Panitzscher Straße und DN 80 AZ in der Johannes-
Göldel-Straße. 
 
Im Zuge der weiteren Planung/Erschließungsplanung können dann konkretere Angaben zu notwendigen 
Leitungsbaumaßnahmen und Angaben zum Löschwasser gemacht werden.  
 
Prinzipiell gilt: Bei der Planung der trinkwasserseitigen Erschließung sind unser Technisches Regelwerk 
„Trinkwasserversorgung", die Verordnung über Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Was-
ser (AVBWasserV), unsere Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV in ihrer aktuell gültigen Fas-
sung sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen – auch hinsichtlich der 
Herstellung der Grundstücksanschlüsse.  
 
Die vom Vorhabenträger vorgesehene Versorgungslösung ist zur Prüfung bei der LWW, Unternehmens-
bereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung, vorzulegen. 
 
Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser unmittelbar in Haushalten sollte beach-
tet werden, dass Niederschlagswasser entsprechend seiner Schadstoffbelastung vom Gesetzgeber als 
Abwasser eingestuft wird. Wir verweisen deshalb in diesem Zusammenhang auf das Technische Regel-
werk „Trinkwasserversorgung" der LWW. 
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Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
Die Abwasserentsorgung des o. g. Plangebietes obliegt dem Abwasserzweckverband AZV für die Reinhal-
tung der Parthe und muss von diesem wahrgenommen werden. Nehmen Sie bitte diesbezüglich direkte 
Verbindung mit dem Abwasserzweckverband auf. 
 
Technische Voraussetzungen 
Der Bestand an wasserwirtschaftlichen Anlagen kann digital in unserer Plankammer, Team Geoinforma-
tion, E-Mail planauskunft.wasserwerke@L.de bzw. Tel.: 0341 969-2389, abgefordert werden. Gemäß 
Sächsischem Wassergesetz § 95 besitzen diese Anlagen Bestandsschutz. Sie dürfen weder überbaut 
noch mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen bepflanzt werden. Bei geplanten Baumpflanzungen ist 
ein Mindestabstand von 2,50 m zu gewährleisten. 
 
Der sichere Betrieb, der ungehinderte Zugang für Wartung und Instandhaltung sowie eine spätere Auf-
nahme und Neuverlegung müssen deshalb bereits bei der Planung berücksichtigt werden. 
 
Die Anforderungen bezüglich der Trassierung von Versorgungsleitungen für wasserwirtschaftliche Anla-
gen sind in den Technischen Regelwerken der LWW enthalten. 
 
Leitungstrassen in privaten Anliegerwegen bzw. nicht öffentlichen Flächen sind durch Leitungsrechte 
bzw. Dienstbarkeiten zu sichern. Ein Leitungsrecht im Bebauungsplan ersetzt keine dingliche Sicherung. 
 
Bei der Planung von öffentlichen Versorgungsanlagen, die ganz oder teilweise in Privatstraßen errichtet 
werden und durch die LWW übernommen werden sollen, ist entsprechend sicher zu stellen, dass 
 

- der Straßenaufbau auf Dauer der Belastungsnorm Bk0,3 (RStO 12, 12-2012) entspricht, 

- die unverbaute Straßenbreite auf der gesamten Länge der wasserwirtschaftlichen Anlagen dauer-
haft mindestens 4,00 m beträgt, 

- die Zufahrt dauerhaft frei befahrbar ist (keine Tore, Poller o.ä. in der Zufahrt), 
 
Je nach Fortschrittsstand des Vorhabens fordern die LWW, die dazugehörigen Planunterlagen der jewei-
ligen Leistungsphasen (Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) dem Team Erschlie-
ßung/Dezentrale Entsorgung digital vorzulegen. Die Planungsunterlagen werden danach den zuständi-
gen Fachbereichen zur Prüfung und technischen Stellungnahme zugeleitet. 
 
Weitere zu beachtende Hinweise 
Die in dieser Stellungnahme erfolgte Feststellung der technischen Möglichkeiten verpflichtet die LWW 
nicht, die Wasserversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt auch tatsächlich durchzuführen. 
 
Zur trinkwasserseitigen Erschließung bedarf es des Abschlusses eines Erschließungsvertrages zwischen 
dem Erschließungsträger und der LWW. In dem Erschließungsvertrag sind u. a. die technischen Voraus-
setzungen und Bedingungen für die Versorgung und die mit der Planung sowie Ausführung verbundene 
Kostenübernahme zu vereinbaren. Ein Erschließungsvertrag kann nur unter der Bedingung der Wirt-
schaftlichkeit abgeschlossen werden und wenn für den zukünftigen Betreiber der wasserwirtschaftli-
chen Anlagen keine rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Risiken bestehen. Von Seiten der 
LWW wird davon ausgegangen, dass die Erschließungskosten vom Erschließungsträger im vollen Umfang 
getragen werden. Ansprechpartner für die Bearbeitung des Erschließungsvertrages ist Herr Uwe Hof-
mann, im Unternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung, Tel. 0341 969-2527. 
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Unter der Voraussetzung der Einhaltung und Beachtung der in dieser Stellungnahme aufgeführten Be-
dingungen, Maßgaben und Hinweise stimmen die LWW dem Entwurf des Bebauungsplans zu. 
 
Im Rahmen der weiteren Planung des Vorhabens bitten wir durch den jeweiligen Erschließungsträger 
bzw. das mit der wasserwirtschaftlichen Erschließung des Baugebietes beauftragten Planungsbüro die 
vorgenannten Technischen Regelwerke und die allgemeinen Versorgungsbedingungen der LWW abzu-
fordern. Die Regelwerke der LWW sind jederzeit abrufbar unter: https://www.l.de/gruppe/einkauf-logis-
tik/regelwerke/. 
 
Die Stellungnahme erfolgt unsererseits kostenfrei. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
i. A. Sebastian Möller 
Teamleiter Erschließung / Dez. Entsorgung 
Unternehmensbereich Markt 

i. A. Uwe Hofmann 
Sachbearbeiter Erschließung  
Unternehmensbereich Markt 

 
Anlagen: 

- Bestandsplanauszug, Maßstab 1:1000, 13.02.2025 
 
 
Verteiler: 

- LWW 2615, 3720, 3730 

- ZV WALL 


